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Betaŝ prciM*. Liechtenstein und Schweix: jfthrl. Fr. 12.50, halbj. 6.25. 
rtertelj. 3.15; Ausland: jährl. Pr. 17.—, halb}. 8.50, viertelj. 4.25: 
Uebersee: jährUch Fr. 21.—, halbj. Fr. 10.80, viertelj. Fr. 5.25. 
BrnteUungea durch die Post&mter, die Verwaltung des «Vaterland* 
in Vaduz. Tel. (07) 219 88, für die Schweis auca 
3. Kuhn's Erben, Buchs (SG), Tel. (085) 6 14 71 

Anzeigenpreise: Die einspaltige Millimeterzeile Anzeigen Reklame 
Inland 7 Rp. 20 Rp. 
Angrenzendes Rheintal (Sargans—Sennwald) 0 Rp. 21 Rp. 
Uebrige Schweiz und Ausland . . . . 10 Rp. 23 Rp. 

Erscheint Mittwoch und Samstag 

O R G A N FÜR A M T L I C H E K U N D M A C H U N G E N 
Geschäftsstellen: Schriftleitung in Vaduz. Verwaltung in Vaduz (LiechtensteÜ). Postcheckkonto: tldechtensteiner Vaterland», Vaduz, St. Gallen DC 5473. 

Druckerei: J. Kuhn's Erben, Buchs. Fernsprecher Bucha (085) 6 1474. Alleinige InseBatenannahme für Schweiz und Ausland: «Publicltas» AG., St. Gallen, und andere Filialen. 
ata 

Protokoll Uber die Öffentliche Landtagssltzung 
vom 6. August 1954 

(Fortsetzung) 

13. Gesetzesvorlage betr. Abänderung von Art. 2 
des Gesetzes Uber den Nachlaßvertrog. 

Präsident Dr. Alois R i t t e r : Als 13. Punkt 
der Tagesordnung haben wir die Gesetzesvorlage 
betr. Abänderung von Art. 2 des Gesetzes Uber 
den Nachlaßvertrag zu behandeln. Das diesbe
zügliche Schreiben der fürstlichen Regierung 
hat folgenden Wortlaut: 

«Wir beehren uns, Ihnen in der Anläge einen 
Antrag der Gewerbegenossenschaft für das Für
stentum Liechtenstein auf Abänderung des Ge
setzes vom 15. April 1936 betreffend Naohlaß-
vertrag zu übermitteln. 

Die Gewerbegenossenschaft schlägt ihrerseits 
vor, daß der inskünftig gegebenenfalls zu gewäh
rende Schuldennachlaß 40 Prozent nicht Uber
steigen soll. Des Regienungskolleghim hat jedoch 
nach eingebenden Beratungen in seiner heutigen 
Sitzung beschlossen, dem Landtage einen maxi
malen Schuldennachlaß von 60 Prozent vorzu 
BcUagien.» 

Die Anregung zur Abänderung dieses Gesetzes 
ist ibereits auch im Bericht der Geschäftsprü-
fungakarmnission, den .wir heute behandelt ha
ben, enthalten. Die GeschäftsprUGungskommission 
erwähnt, daß Herr Landrichter Dr. Risch einen 
Vorschlag in diesem Sinne gemacht habe. Der 
Gesetzestext ist den Herren zugestellt worden; 
wir können deshalb auf dessen Verlesung ver
zichten, sofern kein Einspruch erhoben wird. Ich 
eröffne somit die Eintretensdebatte. 

Abg. Josef B ü c h e l : Die ̂ Bestimmungen über 
den Nachlaßvertrag sind nichts anderes als ein 
zum voraus Übernommener Teil des schweizeri
schen Schuldbetreibung»- und Konkursrechtes, 
das diese einengende Bestimmiung betr. den 60 
Prozent nicht kennt. Es dürften etwa vier Jahre 
her sein, daß der Landtag den Präsidenten des 
Obersten Gerichtshofes, Herrn Prof. Dr. Gschnit-
zer, beauftragt hat, ein neues Schuldbetreibungs 
und Konkurs recht für Liechtenstein auszuarbei 
ten. Bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes müßte 
logischerweise auch das Gesetz Uber den Nach' 
laßvertrag miteinbezogen werden. Ich glaube des 
halb, daß es besser wäre, wenn die ganze Mate
rie miteinander behandelt und nicht heute eine 
von den schweizerischen Bestimmungen abwei
chende Ordnung geschaffen würde. Ich sehe 
auch keine dringende Notwendigkeit hiezu. 

Regierungschef A. F r i c k : Ich möchte den 
Landtag doch darauf hinweisen, daß es noch 
ziemlich lange dauern kann, bis das neue Schuld-
ibetreibungs- und Konkursrecht in Kraft treten 
kann. Andererseits sind in den letzten Jahren 
Nachlässe angemeldet worden, die mit 10 Proeent 
durchgeführt wurden. Diese Tatsache muß denn 
doch zu Bedenken Anlaß geben. Ich glaube des
halb, daß man diesem aus Wirtschaftakreisen 
eingereichten Antrag doch stattgeben sollte. Die 
betreffenden Betriebe sollen sich 'bemühen, we
nigstens noch eine anständige Quote auszahlen 
zu können und sonst sollen sie eben in Konkurs 
gehen. Eine Abgeltung mit 10 Prozent ist prak
tisch auch ein Konkurs, hat allerdings den Vor
teil, daß damit sämtliche Verpflichtungen erle
digt sind. Bei den letzten Nachlässen hatten 
wahrscheinlich alle Beteiligten das Gefühl, daß 
ein Mißbrauch der Gesetzesbestimmungen vor
lag, denn lOprozentige Nachlaßquoten sind denn 
doch etwas bedenklich. Wie Sie aus dem Schrei
ben der Regierung entnommen halben, 'wollte die 
Gewerbegenossenschaft die Quote sogar auf 60 
Prozent festsetzen, die Regierung hat sich jedoch 
mit einem Antrag auf 40 Prozent begnügt, so daß 
ein Betrieb immer noch 60 Prozent seiner Schul
den abstreichen kann. 

Abg. Eugen S c h ä d l e r : Ich möchte den 
Landtag dringend ersuchen, auf diese Gesetzes
vorlage eimfutreten und sie anzunehmen, denn 
was in letzter Zeit in Nachlaßangelegenheiten 
gegangen ist, ist ja haarsträubend. Genau ausge
drückt, ist das ein unehrliches Geschäftsgebaren 
und deshalb nicht tragbar. Ich möchte deshalb 

werbegenossenschaft stattgegeben wird. 
Abg. Dr. Ivo B e c k : Ich bin gegen die Geset-

zesvoriage. Ich war selbst bei einigen Nachlässen 
dabei. Ich erwähne nur einen Fall, wo mit Mühe 
und Not das Geld zu einem Nachlaß von 30 Pro
zent zusammengebracht wurde. Wäre die heutige 
Gesetzesvorlage -bereits in Kraft gewesen, dann 
hätte der Nachlaß nicht durchgeführt werden 
können und es wären nur die Pfandgläubiger ge
deckt gewesen. Das waren in jenem Falle zwei 
oder drei Gläubiger. Alle übrigen Gewerbetrei
benden wären leer auagegangen. Es hatte Ge
werbetreibende darunter, die Fr. 15 000.— zugut 
hatten und froh waren, daß sie noch 30 Prozent 
von ihrem Guthaben erhielten. Ich glaube; daß 
man in dieser Hinsicht dem Gericht doch das 
Vertrauen schenken und ihm auch weiterhin das 
freie Ermessen Uberlassen sollte. Wenn das Ge
richt findet, daß der Schuldner des Nachlasses 
nicht würdig ist, dann hat es das Gericht immer 
noch in der Hand, den Nachlaß nicht zu bewil
ligen. 

Wie mir aus den Zeitungen bekannt ist, wer
den in der Schweiz gegenwärtig sogar häufjlis 
Nachlässe mit 20 und 10 Prozent durchgeführt. 
Mit dieser Gesetzesvorlage will man nur dem Ge
richt eine gewisse Verantwortung abnehmen, und 
das soll nicht der Fall sein. Denn gerode der 
Nachlaß ist eine sehr heikle Angelegenheit, bei 
der man jeden Fall bezüglich der Person des 
Schuldners etc. prüfen muß. Man soll deshalb in 
dieser Hinsicht einen gewissen Spielraum gewäh
ren. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß 
wir'mit der Festsetzung einer Mindestquote dem 
Gewerbe keinen Dienst erweisen, sondern im Ge

Drittel sämtlicher Gläubiger für die Zustimmung 
zum Nachlaß erforderlich sind, haben es die 
Gläubiger vollständig selbst in der Hand, ob ein 
Nachlaß durchgeführt werden soll oder nicht. 
Wenn z. B. zwei Drittel dafür sind, einen Nach
laß mit 30 Prozent durchzuführen, warum sollen 
wir ihnen dann vorschreiben, daß sie es nicht 
tun dürfen? Ich bin Uberzeugt, daß diese Bestim
mung später umgangen wird, sofern die Vorlage 
Gesetz wird. Es .können ja auch außergerichtliche 
Vereinbarungen mit den Gläubigem getroffen 
werden. Diejenigen Gläubiger, die in einem sol
chen Falle zustimmen, bekommen dann den fest
gesetzten Prozentsatz und die andern gar nichts. 

Regierungschef A. F r i c k : Ich darf vielleicht 
auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommis-
sion hinweisen, wo unter Ziffer 5 steht: «Ferner 
machte er (der Landgerichtsvorstand) eine An
regung, daß eine Minimalquote von 40 Prozent 
ausbezahlt werden sollte, tun einem Nachlaß zu
stimmen zu -können. Die Geaohäftaprüfungskom-
mission sieht in der Feststellung des Vorstandes 
des fürstlichen LandgericKtes eine Anregung 
sicherlich zu Händen des Landtages, um eine 
diesbezügliche Aenderung des Gesetzes Uber das 
Nachlaßvetfdhren anzustreben.» Die Geschäfts-
Prüfungskommission beantragt also, die Frage 
zu studieren und eine Minimalquote festzulegen. 
Wenn man nach so einem Nachlaß von 10—30 
Prozent die Diskussionen im Volke hört, so hat 
man tatsächlich das Gefühl, daß das Rechtsemp 
finden darunter leidet. loh glaube, daß die Stim
mung schon eher für die Festsetzung einer Mini
malquote ist. Es läßt sich dies bestimmt auch 
rechtlich 'begründen. Selbstverständlich kann 
man Uber alles verschiedener Meinung sein. 

Abg. Dr. Ivo B e c k : Ich kenne die Auffassung 
des Landgerichtsvorstandes Uber den Nachlaß. 
Seine Anregung auf Festsetzung einer Mindest
quote erfolgte vor dem erwähnten Nachlaß. Nach 
der Durchführung desselben habe ich verschie
dentlich mit dem Herrn Landgerichtsvorstand 

Abg. Josef B ü c h e l : Die hier gegen die An
nahme dieser Gesetzesvorlage geäußerten Beden
ken ergeben sich jedenfalls aus der Praxis. Es 
ist, möglich, daß einzelne Nachlässe nicht ge
rechtfertigt sind. Wenn diese Gesetzesvorlage 
aber durchgeht, so sind dem Landrichter die 
Hände gebunden und es wird an Stelle des Nach
lasses in vermehrtem Maße die konkursmäßige 
Liquidation treten. Was sich der Landtag wirt
schaftlich von der Festsetzung einer Mindest-
nachlaßquote erhofft, ist mir nicht recht klar. 
Um zu einer Einigung zu kommen, möchte ich 
aber einen Mittelweg vorschlagen, und zwar soll 
der Text folgendermaßen abgeändert werden: 
«Der angesuchte Schuldennachlaß darf in der 
Regel 60 Prozent nicht übersteigen.« Damit wäre 
dem Landrichter in berüoksichtigungawürdigcn 
Fällen doch die Möglichkeit gegeben, irgendwie 
den Betrieb zu retten. 

Im übrigen möchte ich bei dieser Gelegenheit 
noch anfragen, wie es mit der Gesetzesvorlage 
Uber die eidesstattliche Versicherung steht. Ich 
habe die Schaffung dieser Vorlage anläßlich 
der letztjährigen Dezembersitzung angeregt. Die 
eidesstattliche Versicherung betrifft dieses Ka
pitel ebenfalls, nur von der anderen Seite aus 

nächsten Zeit nicht so schnell wieder Nachlässe 
geben, und ich würde deshalb mit einer Regelung 
auch zuwarten, bis die Vorlage für die neue 
Konkurs- und Betreibungsordnung vorliegt. Dann 
paßt vielleicht die im vorliegenden Entwürfe vor
gesehene Regelung gar nicht ins System hinein. 
Ich stelle deshalb den Antrag auf Nichteintreten 
auf diese Gesetzesvorlage und die Durchführung 
eines Nachlasses wie bis anhin dem freien Er
messen des Gerichtes zu überlassen. 

Abg. Andreas V o g t : Ich kann mit den Aus
führungen des Herrn Abgeordneten Dr. Beck 
nicht ganz einiggehen. Wenn ein Unternehmen 
die Durchführung eines Nachlasses beabsichtigt 
und eine Quote von 30 Prozent in Vorschlag 
bringt, so muß es dieser Firma bestimmt möglich 
sein, auch eine solche von 40 Prozent auszuzah
len. Andernfalls ist das Unternehmen auf alle 
Fälle konkursreif. Was das Gewerbe anbelangt, 
so glaube ich kaum, daß die Festsetzung, einer 
Mindestquote bei Nachlaßverfahren dasselbe 
schädigen wird, ganz im Gegenteil. Ein gesunder 
Gewerbestand wird sich auf die Dauer nicht da 
mit abfinden, bei Nachlässen immer knappe 10, 
20 oder 30 Prozent der Guthaben ausbezahlt zu 
erhalten. Jedenfalls finde ich die Ansetzung ei
ner Mindestquote ebenfalls für notwendig. 

Abg. Dr. Ivo B e c ik : Den Gegenbeweis zu den 
Ausführungen meiner Herren Vorredner findet 
man gerade bei den Nachlässen. Ich möchte noch
mals auf den vorher erwähnten Nachlaß Bezug 
nehmen und mitteilen, daß dort z. B. eine Uber
wältigende Mehrheit der Gläubiger dem Nachlaß 
mit 30 Prozent zugestimmt hat, weU sie sich sag
ten, daß sie lieber noch diese 30 Prozent haben 
als gar nichts. Es ging dabei auch um verhält
nismäßig große Beträge, und die Haltung der 
Gläubiger war deshalb sehr verständlich. 

Ich sehe wirklich nicht ein, warum der Gesetz
geber hier eine Beschränkung einbauen will. Mei
nerseits würde ich dem Gericht das freie Ermes
sen lassen. Wenn das Gericht die Auffassung hat, 
daß die Durchführung eines Nachlasses nicht am 
Platze ist, so kann es denselben inymer noch ver
weigern. Außerdem soll man den Gläubigern die 
Entscheidung seihst Überlassen, ob sie z. B. mit 
30 oder 40 Prazent zufrieden sind. Dadurch, daß 

nochmals ersuchen, daß dem Begehren der Ge- zwei Drittel der Gesamtnaohlaßautmne und zwei 

genteil das Gewerbe damit vielleicht schädigen, diskutiert, und er hat dann doch zugegeben, daß 
Wie man die Lage beurteilen kann, wird es in der es von Vorteil ist, wenn bei der Durchführung 

eines Nachlasses frei entschieden werden kann, 
ohne an eine Mindestquote gebunden zu sein. Je
ner Entscheid des Landgerichtsvorstandes wur
de an das Obergericht weitergezogen, und letzte
res hat den Entscheid bestätigt. Ich sehe deshalb 
nicht ein, warum man in Nachlaßfragen über die 
Gläubiger hinweggehen soll. Man könnte viel
leicht die erforderliche Zahl der Zustimmungen 
weiter hinaufsetzen, vielleicht auf vier Fünftel, 
aber jedenfalls soll die Durchführung eines Nach
lasses den Gläubigem Uberlassen bleiben. 

Präsident Dr. A. R i t t e r : Auf der anderen 
Seite scheint mir beim Volke die Meinung ziem
lich verbreitet zu sein, daß man die Durchfüh
rung von Nachlaßverträgen nicht allzusehr er
leichtern, sondern eher erschweren sollte. Ich 
könnte in diesem Falle die Gewerbegenossen
schaft nicht verstehen, wenn sie einen solchen 
Vorschlag unterbreitet, ohne sich vorher Uber 
die Meinimg der Gewerbetreibenden informiert 
zu haben. Denn es sind in der Regel gerade die 
Gewerbetreibenden, die hauptsächlich zu -Scha
den -kommen durch die Nachlaßverträge; durch 
Konkurse selbstverständlich auch, das ist klar. 

Abg: Andreas Voigt : Der Gewerbetreibende 
muß vor allem ein Interesse daran haben, daß 
sich solche Nachlaßverträge, wie sie .bereits 
durchgeführt wurden, nicht ..wiederholen. Die 
Festsetzung einer Minimalquote würde wahr
scheinlich auf solche Unternehmer abschreckend 
wirken, bzw. würde sie zu größerer Vorsicht 
veranlassen. Damit wäre der Zweck ja erreicht. 

Abg. Eugen S c h ä d l e r : Ich möchte noch
mals auf meine vorherigen Ausführungen zu
rückkommen und dringend ersuchen, dem Wun
sche der Gewerbegenossenschaft auf. Ansetzung 
einer Mindestquote stattzugeben. Der Stand
punkt des Gläubigers ist verständlich, wenn er 
sich'sagt, lieber bekomme ich noch 20 oder 30 
Prozent meiners Guthaben als gar nichts. Wenn 
es einmal soweit ist, hat ja der Gläubiger kaum 
mehr eine andere Wahl, denn er ist praktisch 
durch das Entweder-oder unter Druck gesetzt. 
Es handelt sich bei dieser Vorlage aber darum, 
diesen unwürdigen Nachlaß Verträgen einmal ein 
Bilde zu setzen. Wenn einmal eine gesetzliche 
Bestimmung Uber eine Minimalquote besteht, 
wird sich jeder Unternehmer In acht nehmen. 

Abg. Dr. Ivo B e c k : Ich möchte darauf auf
merksam machen, daß die Festsetzung einer 
Mindestquote auch eine .wirtschaftliche Seite 
hat, denn es kann uns nicht gleich seht, ob ein 
Unternehmen In KÖnktitö geht oder'tüfcht. Wir 
haben ein Beispiel an zwei Unternehmungen ge
habt, wovon das eine mit einem Nachlaß durch
gebracht wurde. Wenn damals eine Bestimmung 
.betreffs einer Mindestquote von 40 Prozent in 
Kraft gewesen wäre, wären 90 Arbeiter brotlos 
geworden. Das zweite Unternehmen ist trotzdem 
in Konkurs geraten. Es kann uns aber nicht 
gleichgültig sein, ob wir durch die Schaffung 
einer solchen Gesetzesbestimmung Unternehmen 
dem Konkurs zutreiben. Da ist es doch jeden
falls besser, wenn die betreffenden Arbeiter wäh
rend des Nachlasses ihr Brot- .weiterverdienen 
können; .bei einem Konkurs wird der (Betrieb 
stillgelegt. Wir haben auch nicht immer so viel 
Glück .wie im Fall Näsoher, daß der ganze Be
trieb verkauft werden kann und nachher auch 
in einer ähnlichen Branche wieder weiterbetrieben 
wird. Diesen Gegebenheiten muß auch Rechnung 
getragen werden. 

Präsident Dr. Alois R i t t e r : Ich darf noch 
ergänzen, daß nicht nur die GeschäftsprUfungs-
konvmission, sondern auch die Finanzkommission 
diese Vorlage dem Landtage zur Annahme emp
fiehlt. Gerade aus Kreisen des Gewerbes hört 
man oft die Meinung äußern, daß eine Erschwe
rung des Nachlaßvertrages den einzelnen Schuld
ner wenigstens darauf aufmerksam macht, wenn 
er die sohlechte Lage seines Unternehmens sieht, 
daß er nicht ad infinitum weiterwurstelt in der 
Meinung, daß ihm irgendein Glücksfall zu Hilfe 
kommt, um die Gläubiger .befriedigen zu kön
nen, oder, wenn es zu einem Nachlaß kommt, den
selben auf einer möglichst niedrigen Basis durch
zuführen. Der Unternehmer muß sich selbst. 
Rechenschaft ablegen können, daß er gegebenen
falls an der höchst zulässigen Grenze angelangt 
ist, um einen Nachlaß durchführen zu können, 
und daß er sich nachher mit den Gläubigem 
nicht mehr verständigen kam), sondern mit dem 
Konkurs rechnen muß. Die Folge des Konkurses 
ist nabürtlch auch die, daß die Forderungen der 
Gläubiger nicht erlöschen. Beim Nachlaßvertrag 
verzichtet der Gläubiger mit seiner Zustimmung 
auch auf eine spätere Geltendmachung der For
derung. Beim Konkurs kann1 dem Schuldner evtl. 
auch ein Strafverfahren angehängt werden. Das 
hat ohne Zweifel eine abschreckende Wirkung. 
Ich möchte daher eher der Vorlage das Wort 
reden. ' „' "'• . 

(Fortsetzung in der Beilage.) x 
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